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1876. BD IV.] DIE EISENBAHN.

sind auf Verlangen einer Cantonsregierung oder des Bundes-

rathes aufzuforsten.
An die Kosten der erstmaligen Aufforstung und, nach Er-

messen des Bundesratlies, an diejenigen Nachbesserungen, welche

binnen vier Jahren nach erfolgter erster Anlage und ohne Ver-
schulden des Waldbesitzers nothwendig geworden sind, hat der

betreffende Canton und der Bund einen Beitrag zu leisten.

Die Untersuchung und Beurtheilung dieser Straffälle, sowie

die Verwendung von Bussen bleibt den Cantonsbehörden über-
lassen.

Art. 28. Bei fortgesetzter Renitenz des Waldeigenthümers
kann auf Kosten desselben die betreffende Arbeit von der Can-

tonsregierung angeordnet werden.

Art. 29. Die Cantone erlassen die erforderlichen Bestim-

mungen gegen Forstfrevel, sowie zur Verhütung von Waldbrand,
Insecten- und Windschaden u. drgl., und setzen die entsprechen-
den Strafen fest.

17/. i/nd

Art. 30. So lange dieses Gesetz in einzelnen Cantonen nicht

zur vollen Durchführung gelangt ist und namentlich die darin

vorgesehenen Beamtungen nicht besetzt sind, wird der Bundes-
rath je nach Dringlichkeit der Sachlage für die Erhaltung und

*

Pflege der unter eidgenössische Aufsicht gestellten Waldungen
besorgt sein.

Erwachsen hiedurch dem Bunde ausserordentliche Kosten,
so kann der betreffende Canton zur Erstattung derselben ange-
halten werden.

Der Bundesrath wird festsetzen, wann in den einzelnen
Cantonen diese Uebergangsbestimmungen aufhören sollen. Unter-
dessen bleiben die cantonalen Gesetzbestimmungen über Ab-

holzungen unter Vorbehalt bundesräthlicher Genehmigung in
Kraft.

Art. 31. Der Bundesrath ist beauftragt, auf Grundlage der

Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Brachmonat 1874,
betreffend die Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundes-

beschlüsse, die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu veranstalten
und den Beginn der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Also beschlossen vom Nationalrathe,

Bern, den 24. März 1876.
Der Präsident: F»m7 Frei.

Der Protocollführer: Sc/ness.

Also beschlossen vom Ständerathe,

Bern, den 24. März 1876.

Der Präsident: //r. ,/. Sulzer.
Der Protocollführer: ./. L. Lii/sc/ter.

ETAT DES TRAVAUX DU GRAND TUNNEL DU GOTHARD
au *î© ArriJ

La distance entre la tête du tunnel à Gœschenen et la tête du tunnel de direction à Aîrolo est de 14920

chiffre comprend donc aussi, pour 145 mètres, le tunnel de direction. La partie courbe du tunnel défini.if du côté

125 mètres de longueur, ne figure pas sur ce tableau.
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Die Politik des Gotthardvertrages.

Bei dem Bau der Gotthardbahn waltete in politischer Be-

ziehung die grosse Schwierigkeit ob, dass der Alpendurchstich
nothwendiger Weise auf schweizerischen Boden zu liegen kommen
musste und dass die Kosten des Durchstiches, sowie der meisten

Strecken der für den internationalen Verkehr so wichtigen
Bahn die finanziellen Mittel der Schweiz weit überstiegen hätten.
Sollte somit an die Ausführung der Gotthardlinien gedacht
werden, so war zum Vorneherein auf das Zusammenwirken der-

jenigen Staaten, welche sich für dieselben interessiren konnten,
hingewiesen, und musste sonach eine Combination gesucht
werden, für welche die verschiedenen sich betheiligendcn StaateD

sich gleichmässig erwärmen konnten. Während naturgemäss
die Subventionirenden Staaten, auf deren Territorium sich keine

der Linien der Gotthardbahn befindet, sich eine Anzahl von

Bedingungen vorbehielten, auch Garantien über die Ausführung
der Bahn beanspruchen zu müssen glaubten, durfte die Schweiz

ihrerseits keinen Augenblick die Gefahren vergessen, welche
allenfalls diesen Bedingungen und Garantien entspringen konnten ;

sie musste mit Sorgfalt, ja mit Eifersucht ihre Unabhängigkeit,
ihre Neutralität schützen, und die Verhandlungen in der Schwei-
zerisclien Bundesversammlung über den Gotthardvertrag haben

bewiesen, wie gross die Bedenken gegen die Eingehung des

Vertrages waren und wie bange manche Stimme vor derselben
warnte.

Die internationale Conferenz glaubte in Uebereinstimmung
mit der Gotthardvereinigung, dass die politische Frage des

Baues der Bahn am glücklichsten dadurch gelöst würde, dass

eine Actiengesellschaft gebildet werde, welche — von
den verschiedenen betheiligten Staaten, von Italien, Deutschland
und der Schweiz mit Subventionen ausgestattet — den Bau
und Betrieb der Unternehmung übernähme. Es ist somit diese
Gesellschaft und nicht die Schweiz Empfängerin der Subven-
tionen der Staaten, und dieser Grundsatz hat bis heute keine
Anfechtung und noch keine Schwierigkeiten gefunden ; die gegen


	Etat des travaux du grand tunnel du Gothard au 30 avril 1876

